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Heinz-Dietrich Ortlieb

Falsche 
Auslese

A ls Ende der fünfziger Jahre 
die Bildungsgesellschaft er

funden wurde, um in der Folge
zeit allmählich der Leistungs
gesellschaft als Leitbild im öf
fentlichen Bewußtsein den Rang 
streitig zu machen, ahnten ihre 
wenig realitätsbewußten intel
lektuellen Erfinder nicht, welcher 
Mißgeburt sie ins Leben verhel
fen würden. Da sie von Ökono
mie nichts verstanden, über
schätzten sie die gegebenen 
Möglichkeiten an Menschen und 
finanziellen Mitteln. Obwohl sie 
Soziologen und Pädagogen wa
ren, wußten sie wenig vom Men
schen und ahnten nicht, zu wel
chen abstrusen Ergebnissen das 
neue Leitbild in der geistigen 
Atmosphäre einer gleichzeitig 
leistungsunwilliger und an
spruchsvoller werdenden Kon
sumgesellschaft führen mußte.

Sicherlich war es löblich, an 
die Stelle unbegrenzter Kon
sumsteigerung geistige Bil
dungswerte setzen zu wollen. 
Ebenso vernünftig war es, dem

dynamischen Charakter unserer 
Gesellschaft durch erweiterte 
Möglichkeiten zu ständiger be
ruflicher Fort- und Umbildung 
der bereits Erwerbstätigen ent
sprechen zu wollen. Dahinge
hende Wünsche auf allgemeine 
Weiterbildung und berufliche 
Fortbildung in der Freizeit oder 
— soweit ausreichend kontrol
lierbar — auch während eines 
besonderen Bildungsurlaubs al
len Staats- und Wirtschaftsbür
gern zuzugestehen, wäre sinn
voll gewesen. Darauf lief aber 
die Bildungsreform nicht hinaus.

Stattdessen konzentrierte man 
sich im Namen der Bildungsge
sellschaft vornehmlich auf die 
Vermehrung der Abiturienten
zahlen und erweckte den Ein
druck, daß die Maximierung von 
Akademikern und mehrmals das 
Studienfach wechselnden Stu
denten identisch mit der Bil
dungsgesellschaft sei. Die Fol
gen waren unvermeidlich. Kaum 
ein Abiturient wagte mehr auf 
ein Studium zu verzichten, um 
nicht in dieser Art von Bildungs
gesellschaft deklassiert zu sein. 
Immer weniger wurde die Stu
dienzeit als eine Vorbereitungs
zeit für einen bestimmten Be
ruf angesehen; vielmehr wurde 
Studentsein zu einem eigenen 
sozialen Status, der das Recht 
verlieh, in allen möglichen Fra
gen mitzureden und eine Art 
von eigenem Standesbewußtsein 
zu entwickeln. Die Wahl des 
Studienfaches wurde dement
sprechend immer weniger von 
schon vorhandenen beruflichen 
Vorstellungen bestimmt; sie war 
weit mehr modisch zufälliger 
Natur oder wurde von noch vor
handenen Zulassungsmöglich
keiten beeinflußt, als der nume- 
rus clausus unvermeidlich wurde.

Daß der numerus clausus 
nicht zu umgehen sein würde, 
war vorauszusehen. Denn daß 
es weder sinnvoll noch möglich 
sein konnte, ganze Studienzei
ten jungen Menschen zur Verfü
gung zu stellen, bloß um ihren 
angeblichen oder tatsächlichen 
Bildungshunger stillen zu wol
len, hätte man wissen müssen. 
Nachdem man sich aber ge
zwungen sah, den numerus

clausus einzuführen, griff man 
wieder auf das bis dahin sträf
lich vernachlässigte Leistungs
prinzip zurück, und dies nun in 
einer Weise, die dem eigentli
chen Zweck, den ein Studium 
nach wie vor haben muß, näm
lich auf eine gesellschaftlich 
nützliche berufliche Tätigkeit 
vorzubereiten, zuwiderlief.

Ausschlaggebend für die Zu
lassung zu einem Fachstudium 
wurde in erster Linie die Durch
schnittsnote des sogenannten 
Reifezeugnisses, d. h. des Ab
schlußzeugnisses einer allge
meinbildenden Schule. Bereits 
hierdurch wurde fraglich, ob die 
besten Begabungen in die ent
sprechenden Berufe geleitet 
werden. Zum zweiten Auslese
prinzip — wenn wir einmal von 
der fragwürdigen Handhabung 
der sogenannten Sonderfälle ab- 
sehen — wurde die Ausdauer 
gemacht, mit der sich ein Hoch- 
schulaspirant um eine Zulas
sung bemüht. Aber auch hier 
war man bisher nicht bereit zu 
berücksichtigen, wie weit der 
Bewerber in der Wartezeit durch 
seine Tätigkeit zeigt, daß es ihm 
mit dem durch das Hochschul
studium angestrebten Beruf 
ernst ist. Der Jobber, der 
Gammler oder der Playboy ha
ben bisher die gleiche Chance, 
eine Zulassung zu bekommen, 
wie derjenige, der durch erfolg
reiche praktische Arbeit nach- 
weisen kann, daß er mit seinem 
erwünschten Studium ein klares 
berufliches Ziel verfolgt. Inzwi
schen sind bereits mehrere 
Jahrgänge dank wirrer Bil
dungsvorstellungen und organi
satorischer Unfähigkeit fehlge
leitet worden. Die Verantwort
lichen kennen den Unsinn, der 
sich hier halbjährlich wiederholt. 
Aber die Revisionspläne bleiben 
aus mehr als fragwürdigen 
Gründen in den Schubladen. 
Man kann darüber würfeln, ob 
dabei Angst vor neuer Unruhe, 
taktisches Finessieren oder Re
signation und Bequemlichkeit 
den Ausschlag geben. Ob und 
unter welchen Bedingungen un
sere Gesellschaft existenzfähig 
bleibt, ist sowieso seit langem 
eine cura posterior.
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